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Aufklärung und der Sorge für die Gesundheit ist.
.
 Die meisten größern Städte und selbst kleinere Länder Teutschlands haben ihre Hebammen-Institute und geschickten Geburtshelfer. Allein in manchen ist der Unterricht der Hebammen, oder doch die Aufsicht auf dieselben und auf die von ihnen begangenen Mißhandlungen, so nachlässig und schlecht, daß die dieser Hülfe bedürftigen Frauen mit Zittern dem Zeitpunct ihrer Niederkunft entgegen sehen müssen. Die Hebammen zeigen nicht zur gehörigen Zeit an, daß die Zuziehung eines Geburtshelfers nöthig sey, und verwahrlosen dadurch das Kind oder die Mutter, oder oft beyde zugleich: weil sie die Concurrenz des Accoucheurs ihrem Credit und ihrem Eigennutz nachtheilig halten. Es gibt unter dieser wichtigen Classe von öffentlich angestellten Weibspersonen selbst in größern Städten manche, welche nicht die gemeinsten Kenntnisse besitzen, die zu ihrem Geschäfft gehören. Diesen Übelstand findet man sogar an Orten, wo schon edeldenkende verstorbene Bürger aus Liebe für ihre Nachkommen manches ausgesetzt haben, was zur Verbesserung solcher Anstalten angewandt werden sollte, oder wo es doch nicht an der
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